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AMTLICHE BEKANNTMACHUNG
Hg.: Der Präsident der Universität Hamburg

Referat 31 – Qualität und Recht

Nr. 17. vom 27. Februar. 2023

Aufgrund von § 10 Absatz 1 des Gesetzes über die Zulassung zum Hochschulstudium 
in Hamburg vom 28. Dezember 2004 (Hochschulzulassungsgesetz – HZG) (HmbGVBl. 
S. 515), zuletzt geändert durch § 1 Zweites ÄndG vom 18.5.2018 (HmbGVBl. S. 188) hat 
das Präsidium der Universität am 13. Februar 2023 die von der Fakultät für Psychologie 
und Bewegungswissenschaft am 9. November 2022 beschlossene Satzung über Aus-
wahlverfahren und -kriterien für die Studiengänge der Fakultät für Psychologie und 
Bewegungswissenschaft genehmigt.

Satzung über Auswahlverfahren und -kriterien 
für die Studiengänge der Fakultät für 

Psychologie und Bewegungswissenschaft

Vom 9. November 2022
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§ 1
Anwendungsbereich

(1) Diese Satzung regelt nach Maßgabe des HZG und der Satzung der Universität Ham-
burg über die Zulassung zum Studium vom 21. Juli 2014 (Universitätszulassungssat-
zung – UniZS) (Amtl. Anz. Nr. 84 S. 1840) in der jeweils geltenden Fassung die Auswahl 
von Bewerberinnen und Bewerbern auf Studienanfängerplätze (§ 6 Absätze 1 Nummer 
1 und 2 Nummer 1 UniZS) in allen zulassungsbeschränkten Studien- beziehungsweise 
Teilstudiengängen der Fakultät, die nicht in das Vergabeverfahren der Zentralstelle 
für die Vergabe von Studienplätzen (Zentralstelle) einbezogen sind. Für die Auswahl 
ausländischer Studienbewerberinnen und -bewerber gilt die Satzung auch für Studi-
engänge, die in das Vergabeverfahren der Zentralstelle einbezogen sind.

(2) Diese Satzung gilt ferner für die Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern für 
ein höheres Fachsemester (§ 2 Absatz 2 UniZS) in zulassungsbeschränkten Studienbe-
ziehungsweise Teilstudiengängen sowie für die zulassungsbeschränkten konsekuti-
ven Masterstudiengänge der Fakultät. 

(3) Ergänzende Regelungen zu Auswahlverfahren und -kriterien für einzelne Studien-
gänge sind Gegenstand einer Anlage. Die Anlage gliedert sich in 
• A. Bachelorstudiengänge
• B. Masterstudiengänge.
Die Studiengänge werden jeweils unter fortlaufender Nummerierung aufgenommen.

§ 2
Auswahl der Studienbewerberinnen und -bewerber

nach § 5 Absatz 2 Nummer 1 UniZS
Die nach § 5 Absatz 2 Nummer 1 UniZS zur Verfügung stehenden Studienanfängerplät-
ze werden nach der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung vergeben, 
soweit in der Anlage nichts Abweichendes geregelt ist.

§ 3
Auswahl ausländischer Studienbewerberinnen und – bewerber

Die Auswahl ausländischer Studienbewerberinnen und -bewerber (§ 6 Absatz 1 UniZS) 
erfolgt nach Maßgabe des § 6 Absätze 2 und 3 UniZS.

§ 4
Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber 

für ein höheres Fachsemester
(1) Soweit in der Anlage nichts Abweichendes geregelt ist, werden von den für Bewer-
berinnen und Bewerber für ein höheres Fachsemester zur Verfügung stehenden Stu-
dienplätzen (§ 13 Absatz 1 UniZS) vergeben 1. 50 v. H. nach den während des bisherigen 
Studiums erbrachten Leistungen, bei gleichen Leistungen nach der Durchschnittsnote 
der Hochschulzugangsberechtigung, 2. 50 v. H. nach der Durchschnittsnote der Hoch-
schulzugangsberechtigung, bei gleicher Durchschnittsnote nach den während des bis-
herigen Studiums erbrachten Leistungen.
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(2) Die Quote des Absatzes 1 Nummer 1 ist vor der Quote des Absatzes 1 Nummer 2 zu 
bilden.

§ 5
Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber 
für einen konsekutiven Masterstudiengang

Die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber für einen konsekutiven Masterstudien-
gang nach § 19 i.V.m. § 16 Absatz 2 Nr. 1 UniZS erfolgt nach dem Ergebnis des ersten Be-
rufsqualifizierenden Abschlusses und bei gleichem Ergebnis nach der Durchschnitts-
note der Hochschulzugangsberechtigung, soweit in der Anlage nichts Abweichendes 
geregelt ist.

§ 6
Auswahlkommissionen

Für die Durchführung von besonderen Auswahlverfahren setzt das Dekanat Auswahl-
kommissionen ein. Eine Auswahlkommission besteht aus mindestens zwei stimm-
berechtigten Mitgliedern; für jedes Mitglied der Kommission wird ein Stellvertreter 
beziehungsweise eine Stellvertreterin benannt. Alle stimmberechtigten Mitglieder 
der Auswahlkommission müssen die Prüferqualifikation für Prüfungen des jeweiligen 
Studiengangs besitzen.

§ 7
Nachteilsausgleich

Macht eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber glaubhaft, dass sie oder er 
aufgrund einer Behinderung durch das Auswahlverfahren oder die Auswahlkriterien 
gegenüber anderen Bewerberinnen und Bewerbern benachteiligt ist, ist auf Antrag 
ein geeigneter Nachteilsausgleich zu gewähren; die Behindertenbeauftragte bzw. der 
Behindertenbeauftragte sind gemäß § 88 Absatz 3 des Hamburgischen Hochschulge-
setzes hinzuzuziehen. Behinderungsbedingte Verlängerungen von Schul-und Ausbil-
dungszeiten dürfen nicht zu Ungunsten der Bewerberin oder des Bewerbers gewertet 
werden.

§ 8
Inkrafttreten

Die Regelungen treten nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachun-
gen der Universität Hamburg in Kraft. 
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I. Anlage

A. Bachelorstudiengänge

1. Bachelorstudiengang Psychologie

1.1 Übersteigen die Bewerbungen, die die Besonderen Zugangsvoraussetzungen erfül-
len, die Anzahl der für den Bachelorstudiengang Psychologie zur Verfügung stehen-
den Studienplätze, erfolgt die Auswahl nach einem Auswahlkriterium, welches aus 
der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung (HZB) und dem Ergebnis 
der Bewerberin bzw. des Bewerbers im freiwilligen Psychologiespezifischen Bache-
lor-Studieneignungstest der DGPs (BaPsy-DGPs) gebildet wird.
 
1.2 Der BaPsy-DGPs wird von der TransMIT GmbH (https://www.transmit.de), Zent-
rum für wissenschaftlich-psychologische Dienstleistungen (DGPs), bereitgestellt und 
durchgeführt. Bei dem BaPsy-DGPs handelt es sich um ein reliables, valides, objektives 
und ökonomisches Verfahren zur Erfassung der psychologiespezifischen Studieneig-
nung.  Der BaPsy-DGPs dient der Feststellung, ob die Bewerberin bzw. der Bewerber 
aufgrund ihrer bzw. seiner psychologiespezifischen Vorkenntnisse und kognitiven 
Fähigkeiten für das Studium in dem angestrebten Bachelorstudiengang Psychologie 
geeignet ist. Konkrete Ausführungen zu Testinhalt und Testverfahren sowie der Be-
rechnung der Testergebnisse finden sich auf der Website https://www.studieneig-
nungstest-psychologie.de. 
 
1.3 Die Teilnahme am BaPsy-DGPs darf zum Zeitpunkt der Bewerbung nicht länger als 
fünf Jahre zurückliegen, danach verliert das Testergebnis seine Gültigkeit. Wenn vom 
Testanbieter die Möglichkeit einer weiteren Testteilnahme innerhalb dieses Gültig-
keitszeitraums zugelassen wird, zählt das älteste Testergebnis im Auswahlverfahren.
 
1.4 Der Rangplatz einer Bewerberin bzw. eines Bewerbers ermittelt sich nach dem 
Wert des Auswahlkriteriums; Bewerberinnen und Bewerber mit höheren Werten er-
halten einen höheren Rangplatz. Bei Ranggleichheit wird gelost. 

1.5 Die Berechnung des Auswahlkriteriums wird wie folgt vorgenommen:
1. Die Punktzahl der HZB-Note ergibt sich als HZB-Punktzahl = 10 – HZB-Note, wo-

bei die HZB-Note zwischen 0,9 und 9,9 in Schritten von 0,1 variiert. Liegt keine 
HZB-Note vor, wird sie als 9,9 gesetzt.

2. Die Punktzahl des BaPsy-DGPs ergibt sich als BaPsy-DGPs-Punktzahl = Prozent-
rang-BaPsy-DGPs x 0,09 + 0,1. Liegt kein BaPsy-DGPs Testergebnis vor, wird der 
Prozentrang auf 0 gesetzt.

3. Der Wert des Auswahlkriteriums ergibt sich aus HZB-Punktzahl x 0,51 + BaPsy-DG-
Ps-Punktzahl x 0,49.
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B. Masterstudiengänge

1. Masterstudiengänge Psychologie
Übersteigen die Bewerbungen, die die Besonderen Zugangsvoraussetzungen erfüllen, 
die Anzahl der für die Masterstudiengänge Psychologie mit Schwerpunkt Klinische 
Psychologie und Psychotherapie (M.Sc.) sowie Psychology (M.Sc.) zur Verfügung ste-
henden Studienplätze, erfolgt die Auswahl wie folgt:
Anhand des gewichteten Mittels (50/50) aus der Durchschnittsnote der Hochschul-
zugangsberechtigung und der vorläufigen Durchschnittsnote bzw. der Gesamtno-
te des erfolgreich abgeschlossenen Bachelorstudienganges Psychologie werden alle 
Bewerbungen in eine Rangreihe gebracht, wobei das beste Ergebnis bzw. die beste 
gewichtete Durchschnittsnote den ersten Rangplatz erhält. Bei Bewerbungen mit der 
gleichen gewichteten Durchschnittsnote entscheidet das Los.

2. Masterstudiengang Bewegungswissenschaft – Schwerpunkt Gesundheitsforschung
Übersteigen die Bewerbungen, die die besonderen Zugangsvoraussetzungen erfüllen, 
die Anzahl der für den Masterstudiengang Bewegungswissenschaft – Schwerpunkt 
Gesundheitsforschung zur Verfügung stehenden Studienplätze, erfolgt die Auswahl 
wie folgt:
Aus den Bewerbungen, welche die Voraussetzungen 2.1 und 2.2 der besonderen 
Zugangsvoraussetzungen für den Masterstudiengang Bewegungswissenschaft – 
Schwerpunkt Gesundheitsforschung erfüllen, werden die Studienplätze nach dem Er-
gebnis des ersten berufsqualifizierenden Abschlusses vergeben.

3. Masterstudiengang Performance Studies
Übersteigen die Bewerbungen, die die besonderen Zugangsvoraussetzungen erfüllen, 
die Anzahl der für den Masterstudiengang Performance Studies zur Verfügung ste-
henden Studienplätze, erfolgt die Auswahl nach dem Ergebnis des ersten berufsquali-
fizierenden Abschlusses. Bei Notengleichheit entscheidet das Los.

4. Masterstudiengang Bewegungs- und Sportwissenschaft
Übersteigen die Bewerbungen, die die besonderen Zugangsvoraussetzungen erfüllen, 
die Anzahl der für den Masterstudiengang Bewegungs- und Sportwissenschaft zur 
Verfügung stehenden Studienplätze, erfolgt die Auswahl wie folgt:

4.1 Aus den Bewerbungen, welche die Voraussetzungen 4.1 und 4.2 der besonderen 
Zugangsvoraussetzungen für den Masterstudiengang Bewegungs- und Sportwissen-
schaft erfüllen, werden die Studienplätze nach dem Ergebnis des ersten berufsqualifi-
zierenden Abschlusses vergeben.

Die Regelungen treten nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachun-
gen der Universität Hamburg in Kraft. Sie gelten für Bewerberinnen ab dem Winter-
semester 2023/24.

Hamburg, den 27. Februar 2023
Universität Hamburg


